
Anlage 2 Prozessbeschreibung zum Umgang mit Kindeswohlgefährdung im 
Rahmen des Schutzauftrages 

 
Fallführende Fachkraft bleibt die MA, die den Vorfall beobachtet/ wahrgenommen/ gemeldet hat. 
Die Einrichtungsleitung ist für den Verfahrensablauf verantwortlich.  

Anlage 2.1: Übergriffiges Verhalten von Kindern untereinander  

 

 

Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung (KWG) werden durch  
Fachkraft (FK) wahrgenommen → Anlage 1 (Checkliste) 

Bei gewichtigen Anhaltspunkten Hinzuziehung einer insoweit  
erfahrenen Fachkraft (iseF) nach § 8a SGB VIII (anonymisiert),  

fallführende FK und LT 

Anhaltspunkte für KWG sind begründet 

Verfahrensende 
nach KWG 

Pädagogische Maßnahmen 
Gespräche mit Personen-

sorgeberechtigten 
Weitere Beobachtung  

Telefonische und 
schriftliche Mel-

dung durch LT an 
das zuständige 

Jugendamt 
(Form. Anlage 4)  

Akute KWG Keine KWG  Interne  kollegiale Fallberatung zur Risikoabschätzung 
Info an Leitung (LT) und Träger (T)  

 

Einzelgespräch mit beteiligten Kindern /  
sofortige Klärung grenzüberschreitenden Verhaltens / Information an 

die Sorgeberechtigten  
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Festlegung von geeigneten Maßnahmen/ 
Hilfen zur Abwendung der KWG 

Gespräch mit Personensor-
geberechtigten (fallführende 

FK und LT), sofern der 
Schutz des Kindes nicht 

gefährdet ist  

Überprüfung der Wirksamkeit vereinbarter Maßnahmen/ Hilfen 

Ggf. Zusammenarbeit u.a. mit:  
• Kita- Fachberatung 
• Fachberatungsstellen 
• Therapeut*innen 
• Etc. 
 

Hilfen werden  
angenommen und 

sind wirksam 

Hilfen werden nicht  
angenommen u./o. Hilfen sind nicht 

wirksam  
→ Info an Personensorgeberechtigte  

intern extern 


